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1. Aufgabe

Die Musik- und Kunst-Schule Grünberg hat 3 Aufgaben:
- Musik für alle Menschen zugänglich machen
- Begabte Menschen fördern
- Menschen auf eine Berufs-Ausbildung vorbereiten
Die Schule ist für alle Menschen da. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.

2. Aufbau

Der Unterricht hat 3 Stufen:
- Unter-Stufe:
Gruppen-Unterricht und Einzel-Unterricht
- Mittel-Stufe:
Einzel-Unterricht
- Ober-Stufe:
Einzel-Unterricht

Außerdem gibt es noch andere Angebote. Zum Beispiel:
- Kurse
- Arbeits-Gruppen
- Ensembles

3. Gebühren

3.1.
Für den Unterricht muss man Geld bezahlen.
Wie viel das kostet steht in der Gebühren-Ordnung.
3.2.
Das Geld muss man überweisen. Man kann nicht bar bezahlen.
Die Lehrer nehmen kein Geld an.
3.3.
Die erste Unterrichts-Stunde ist sehr wichtig.
Danach hat man einen Vertrag mit der Schule.
Der Vertrag gilt für die ganze Zeit.
Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie das Schulgeld bezahlen.
3.4.
Sie müssen das Schulgeld pünktlich bezahlen. Manchmal vergessen Sie das oder Sie bezahlen zu spät. Das ist ein grober Verstoß. Das bedeutet:
Sie verstoßen stark gegen die Regeln. 
Sie bekommen dann Mahnungen. Das sind Briefe mit einer Warnung.


Trotzdem bezahlen Sie nicht richtig. Dann kann der Vorstand Sie vom Unterricht ausschließen. Der Vorstand ist die Leitung von der Musik- und Kunst-Schule Grünberg.
Sie müssen das Schulgeld weiterbezahlen. Das ist so lange, bis Sie ganz aus der Schule raus sind.
3.5. 
Schüler können beurlaubt werden. Das geht bei Krankheit oder Reha.
Die Krankheit dauert länger als 4 Wochen. Die Reha dauert länger als 4 Wochen.
Die Beurlaubung muss vorher beantragt werden. 
Während der Beurlaubung muss man kein Geld zahlen.
3.6. 
Manchmal fällt Unterricht aus. Das passiert durch die Schule.
Zum Beispiel: Der Lehrer ist krank. Dann bekommt man Geld zurück.
3.7. 
Manchmal braucht man weniger Geld zu zahlen. Das geht aus sozialen Gründen.
Dafür muss man einen Antrag stellen. Den Antrag stellt man beim Vorstand.
Der Vorstand ist von der Musik- und Kunst-Schule Grünberg.
3.8. 
Musik-Unterricht findet normalerweise vor Ort statt. Das heißt: Man trifft sich in der Schule.
Manchmal kann der Unterricht nicht in der Musik-Schule stattfinden.
Das passiert zum Beispiel bei Sturm. Oder bei einer Krankheitswelle.
Dann macht die Musik-Schule Online-Unterricht. Das bedeutet: Unterricht am Computer.
Der Online-Unterricht ist genauso gut wie normaler Unterricht. Deshalb bekommen Sie kein Geld zurück.  Sie können den Online-Unterricht auch ablehnen. Dann bekommen Sie auch kein Geld zurück.

4. Ferienregelung

4.1.
Die Musik-Schule hat Ferien wie andere Schulen in Hessen. Am letzten Tag vor den Sommer-Ferien ist kein Unterricht. Es gibt auch bewegliche Ferientage. An diesen Tagen ist auch kein Unterricht.
4.2.
Am Gallus-Markt-Mittwoch ist kein Unterricht. Am Gallus-Markt-Donnerstag ist auch kein Unterricht.

5. Anmeldung und Abmeldung

5.1. 
Anmeldung
Sie wollen sich anmelden? Dann schreiben Sie einen Brief. Den Brief schicken Sie an die Geschäfts-Stelle. Die Anmeldung ist erst gültig mit einer Bestätigung.
Die Musik- und Kunst-Schule Grünberg muss bestätigen.
Sie sind noch nicht volljährig? Dann brauchen Sie die Erlaubnis von Ihren Eltern.
Die Schule muss Sie nicht aufnehmen. Das entscheidet die Schule.



5.2. Warteliste
Manchmal sind alle Plätze voll. Dann kommen Sie auf eine Warteliste.
Das bedeutet: Sie müssen warten.
5.3. Instrumental-Unterricht
Sie wollen Instrumental-Unterricht? Das können Sie immer machen.
Aber nur wenn die Schule freie Plätze hat.

5.4. Abmeldung
Sie wollen sich abmelden? Das geht nur zu bestimmten Zeiten:
- 31. August
- 31. Januar
Sie müssen einen Brief schreiben. Den Brief schicken Sie an die Geschäfts-Stelle.

Sie wollen den Vertrag kündigen?
Dann müssen Sie das 6 Wochen vorher machen.
Sie schreiben an die Musik- und Kunst-Schule Grünberg.

Der Vertrag läuft immer bis zum 31. August. Oder bis zum 31. Januar.

Die Musik-Schule braucht diese festen Termine. So kann sie den Unterricht gut planen.
Und sie kann die Lehrer gut einteilen.
Normalerweise können Sie mit 1 Monat Kündigen. Aber hier geht das nicht.

In besonderen Fällen kann der Schul-Vorstand Ausnahmen machen.
Das bedeutet: Der Chef der Schule kann entscheiden. Dann müssen Sie nicht 6 Wochen vorher kündigen.

Die MFE-Kurse enden automatisch. Das passiert, wenn die Kinder in die Schule kommen.
Sie wollen sich abmelden? Dann müssen Sie das schriftlich machen.

Die Musik- und Kunst-Schule hat einen Probe-Monat.
Der Probe-Monat kostet Geld. Am Ende vom Probe-Monat kann man kündigen.

6. Unterrichtserteilung 

6.1.
Die Schule entscheidet: Wo findet der Unterricht statt?
6.2 
Die Schüler sollen immer pünktlich zum Unterricht kommen.
Sie sollen auch regelmäßig kommen. 
Manchmal sind Schüler krank. Dann können sie den Unterricht nicht nachholen.
Aber sie müssen trotzdem bezahlen.
6.3 
Können Sie nicht zum Unterricht kommen?
Dann sagen Sie das rechtzeitig. Sie können der Lehrkraft Bescheid sagen.
Oder Sie sagen der Geschäfts-Stelle Bescheid.
6.4 
Es gibt Gruppen-Unterricht mit Instrumenten. Manchmal gehen Schüler aus der Gruppe weg.
Dann sucht die Musik- und Kunst-Schule Grünberg neue Schüler.
Manchmal findet die Schule keine neuen Schüler. Dann bekommt die Familie ein anderes Angebot. Die Familie kann auch kündigen. Das geht zum Monatsende.
6.5 
Alle Schüler mit Instrumenten müssen mitmachen. Sie müssen mindestens einmal im Jahr bei einer Veranstaltung mitspielen. Zum Beispiel bei einem Konzert.

7. Instrumente und Leih-Instrumente

7.1.
Jeder Schüler soll am Anfang vom Unterricht ein eigenes Instrument haben.
Die Lehrer helfen beim Kauf. Man kann auch Instrumente ausleihen.
Das kostet Geld.
Die Musik- und Kunst-Schule Grünberg hat diese Instrumente:
- Streich-Instrumente
- Holz-Blas-Instrumente
- Blech-Blas-Instrumente
- Gitarren
- Keyboards
7.2.
[bookmark: _GoBack]Man kann das Instrument 1 Jahr lang behalten.
Danach muss man es zurückgeben. Man kann noch mal 1 Jahr verlängern.
Dafür braucht man einen guten Grund.
7.3.
Reparaturen macht nur die Musik- und Kunst-Schule Grünberg.
Oder Firmen, die die Schule nennt.
7.4.
Das Instrument kann kaputtgehen. Oder es kann verloren gehen.
Dann müssen die Schüler das bezahlen. Oder ihre Eltern müssen das bezahlen.
Darum ist eine Haftpflicht-Versicherung sinnvoll.
Das bedeutet: Eine Versicherung bezahlt den Schaden.
7.5 
Instrumente und Zubehör gehören der Schule.
Sie dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden.
7.6 
Bücher für den Unterricht müssen Schüler selbst kaufen.
Oder die Eltern kaufen sie. Die Schule kann dabei helfen.

8. Ergänzungs-Fächer

8.1 
Alle Schüler lernen ein Instrument. Oder sie singen. Sie müssen auch an Gruppen-Unterricht teilnehmen. Zum Beispiel: Ensembles.


8.2 
Der Gruppen-Unterricht kostet nichts. Das gilt für alle Haupt-Fach-Schüler.

9. Gesundheits-Bestimmungen

9.1 
Sie sind krank und ansteckend? Dann bleiben Sie zu Hause.

10. Aufsicht

10.1 
Die Lehrer passen nur während dem Unterricht auf. Danach sind Sie alleine.

11. Haftung

11.1. 
Alle Schüler von der Musik- und Kunst-Schule Grünberg sind unfallversichert.
Das gilt auf dem Weg zur Schule. Und das gilt in der Schule.
Und das gilt auf dem Weg nach Hause. Das gilt auch bei Schul-Veranstaltungen.

Bei einem Unfall müssen Sie sofort anrufen. Rufen Sie die Geschäfts-Stelle an.

11.2. 
Die Schule zahlt nicht für kaputte Sachen. Die Schule zahlt auch nicht für verlorene Sachen.

12. Daten-Schutz

12.1. 
Die Daten-Schutz-Erklärung finden Sie im Internet.
Die Internet-Adresse ist: www.musikschule-gruenberg.de/impressum-ds-gvo/

13. Inkraft-Treten

13.1. 
Diese Schul-Satzung gilt seit dem 1. Dezember 1987. Sie wurde am 7. März 2022 geändert.
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